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An den Vorsitz der

Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der FH Campus Wien -

Wien

wir haben die Prüfung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2021 der

Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der FH campus wien

Wien,

(im Folgenden auch kurz "öH FH Campus Wien,,genannt)

abgeschlossen und erstatten über das Ergebnis dieser Prüfung den folgenden Bericht

1. Prüfungsvertrag und Auftragsdurchführung

Bei der Ön fn Campus Wien handelt es sich um eine Körperschaft des öffenflichen Rechts

Bei der gegenständlichen Prüfung handelt es sich um eine Pflichtprüfung. Die öU fH Campus Wien ist ge-
mäß S 40 Hochschülerlnnen- und Hochschülergesetz 20l4verpflichtet, "dem Jahresabschluss einen schrifli-
chen Prüfbericht eines Wirtschaftsprüfers beizulegen',

Diese Prüfung erstreckte sich darauf, ob bei der Erstellung des Jahresabschlusses und der Buchführung
die gesetzlichen Vorschriften und den diese Vorschriften in zulässiger Weise ergänzenden Bestimmungen
des HSG 2014 entspricht.

Bei unserer Prüfung beachteten wir die in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und die berufs-
üblichen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen. Diese Grundsätze erfordern
die Anwendung der internationalen Prüfungsstandards (lnternational Standards on Auditing). Wir weisen dar-
auf hin, dass die Abschlussprüfung mit hinreichender Sicherheit die Richtigkeit des Abschlusses gewährlei-

sten soll. Eine absolute Sicherheit lässt sich nicht erreichen, weil jedem internen Kontrollsystem die Möglich-
keit von Fehlern immanent ist und auf Grund der stichprobengestützten Prüfung ein unvermeidbares Risiko
besteht, dass wesentliche falsche Darstellungen im Jahresabschluss unentdeckt bleiben. Die prüfung er-
streckte sich nicht auf Bereiche, die üblicherweise den Gegenstand von Sonderprüfungen bilden.
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3.2 Auskünfte zu g 20 (2) HS-WV

Der Jahresabschluss entspricht dem HSG 2014, den darauf basierenden Verordnungen der Bundesministe-

rin, den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und den Bestimmungen des S 269 Abs 1. UGB ent-

spricht und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens-,Finanz- und Ertragslage der Hochschü-

lerinnen- und Hochschülerschaft. Die Haushaltsführung entspricht den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit,

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie der Rechtmäßigkeit. Es bestehen im Berichtsjahr zwei Dienstverträ-

ge. Ein Dienstvertrag wurde im Berichtsjahr neu abgeschlossen und am 11 .01.2022 entsprechend der Vorga-

ben des HSG adaptiert.

3.3 Erteilte Auskünfte

Die gesetzlichen Vertreter erteilten die von uns verlangten Aufklärungen und Nachweise. Eine von den ge-

setzlichen Vertretern unterfertigte Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Akten genommen.

3.4 stellungnahme zu Tatsachen nach g 273 Abs 2 und Abs 3 UGB (Ausübung
der Redepflicht) sowie g 20 Abs 3 HS-WV

Bei Wahrnehmung unserer Aufgaben als Abschlussprüfer haben wir keine Tatsachen festgestellt, die den Be-

stand der geprüften Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft gefährden oder ihre Entwicklung wesentlich

beeinträchtigen können oder die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitneh-

mern gegen Gesetz oder Satzung erkennen lassen. Wesentliche Schwächen bei den internen Kontrollen des

Rechnungslegungsprozesses sind uns nicht zur Kenntnis gelangt. Die Voraussetzungen für die Vermutung ei-

nes Reorganisationsbedarfs (g 22 Abs. 1 Z 1 URG) sind nicht gegeben.
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Ist (laut JA) Soll (lt. JVA) Differenz (in €) Differenz (in %)GEBARUNGSERFOLGSRECHNUNG Studienjahr 2020/21

I. Erträge im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit
 1. Studierendenbeiträge 217 558,13 185 675,47 31 882,66 17,17%
 2. Beiträge gem. §§ 7 Abs. 2, 14 Abs. 3 oder 25 Abs. 3 HSG 2014 13 007,00 13 007,00 0,00 0,00%
 3. Erträge aus Stiftungen, Spenden und Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00%
 4. Erträge aus Inseraten und Werbung 0,00 0,00 0,00 0,00%
 5. Sonstige Erträge 0,00 3 000,00 -3 000,00 -100,00%
SUMME I 230 565,13 201 682,47 28 882,66 14,32%
II. Aufwendungen im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit
 1. Personalaufwand

a. Gehälter 49 754,09 38 818,63 10 935,46 28,17%
b. Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV-Kassen 690,98 0,00 690,98
c. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige

Abgaben und Pflichtbeiträge 12 020,58 20 839,84 -8 819,26 -42,32%
d. Sonstige Sozialaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00%
e. Verwaltungsaufwand 0,00 5 000,00 -5 000,00 -100,00%

2. Aufwandsentschädigungen 47 077,37 53 400,00 -6 322,63 -11,84%
3. Werkverträge und Honorare 0,00 0,00 0,00 0,00%
4. Aufwände für Beratungen (Buchhaltung, Steuerberatung, Rechtsberatung) 13 996,27 20 000,00 -6 003,73 -30,02%
5. Sachaufwendungen 33 202,91 36 000,00 -2 797,09 -7,77%
6. Abschreibungen 4 121,42 0,00 4 121,42
7. Kurskosten 21 248,19 22 700,00 -1 451,81 -6,40%

SUMME II 182 111,81 196 758,47 -14 646,66
III. Ergebnis der unmittelbaren Vertretungstätigkeit (= I. abzüglich II.) 48 453,32 4 924,00 43 529,32

IV. Erträge aus Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00%
V. Aufwendungen aus Veranstaltungen 840,00 1 150,00 -310,00 -26,96%
VI. Ergebnis aus Veranstaltungen (IV. abzüglich V.) -840,00 -1 150,00 310,00

VII. Erträge aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen 9 663,35 4 750,00 4 913,35 103,44%
VIII. Aufwendungen aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00%
IX. Ergebnis aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen (VII. abzüglich VIII.) 9 663,35 4 750,00 4 913,35

X. Finanzerträge 67,88 0,00 67,88
XI. Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
XII. Finanzergebnis (X. abzüglich XI.) 67,88 0,00 67,88

XIII. Steuern und Abgaben 16,97 0,00 16,97
XIV. Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe aus III., VI., IX., XII. abzüglich XIII.) 57 327,58 8 524,00 48 803,58
XV. abzüglich Zuweisung zu Rücklagen 0,00 8 524,00 -8 524,00
XVI. zuzüglich Auflösung von Rücklagen 0,00 0,00 0,00
XVII. Gebarungsüberschuss/-fehlbetrag 57 327,58 0,00 57 327,58












